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Nach Art. 114 II 4 werden die Befugnisse des BRH durch Bundesgesetz geregelt. 
Dies ist insb. in den §§ 88 ff. BHO und im BRHG (Rn. 5) geschehen. 

 
III. Weiterführende Literatur/Leseempfehlungen 

 
Siehe die Nachweise zu Art. 104a Rn. 29. 
 
 

Art. 115    [Kreditbeschaffung] 
 
(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Ga-

rantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rech-
nungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach bestimmten oder be-
stimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz. 

(2) 1Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Kredi-
ten auszugleichen. 2Diesem Grundsatz ist entsprochen, wenn die Einnahmen 
aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlands-
produkt nicht überschreiten. 3Zusätzlich sind bei einer von der Normallage ab-
weichenden konjunkturellen Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt 
im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. 4Abweichungen der 
tatsächlichen Kreditaufnahme von der nach den Sätzen 1 bis 3 zulässigen Kre-
ditobergrenze werden auf einem Kontrollkonto erfasst; Belastungen, die den 
Schwellenwert von 1,5 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoin-
landsprodukt überschreiten, sind konjunkturgerecht zurückzuführen. 5Näheres, 
insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle 
Transaktionen und das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen 
Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung 
auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle 
und den Ausgleich von Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von 
der Regelgrenze, regelt ein Bundesgesetz. 6 Im Falle von Naturkatastrophen oder 
außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen 
und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kre-
ditobergrenzen auf Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des 
Bundestages überschritten werden. 7Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan 
zu verbinden. 8Die Rückführung der nach Satz 6 aufgenommenen Kredite hat 
binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen. 

 
Pflichtstoff (*) 
 

I. Staatsschulden-Verfassungsrecht 
 
Art. 115 regelt die Grundlagen des Staatsschuldenrechts. Die Vorschrift stellt ele-

mentare verfassungsrechtliche Voraussetzungen für die Aufnahme von öffentlichen 
Krediten und für öffentliche Gewährleistungen auf. Der Grund liegt vor allem darin, 
dass diese Maßnahmen zu finanziellen Belastungen in der Zukunft führen und damit 
die Generationengerechtigkeit in Mitleidenschaft ziehen können. Wie Art. 110–114 
gilt Art. 115 nur für den Bund (vgl. Art. 110 Rn. 2). 

 
II. Staatsschuldenrechtlicher Gesetzesvorbehalt (Abs. 1) 

 
Art. 115 I fordert eine Ermächtigung durch Bundesgesetz 

– für die Aufnahme von Krediten gem. Art. 115 I F. 1, d. h. für jede Begründung von 
Verbindlichkeiten zur Beschaffung von Geld. Die Leistungspflicht dieser Verbind-
lichkeiten besteht darin, dass das Geld – in aller Regel verzinst – zurückgezahlt wer-
den muss; 
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– für die Übernahme von Gewährleistungen gem. Art. 115 I F. 2 (Oberbegriff), insb. 
von Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB) und Garantien. Gewährleistungen i. w. S. zeich-
nen sich dadurch aus, dass die Schuld eines anderen gegenüber einem Dritten ab-
gesichert wird. Dieses Einstehen für fremde Schuld realisiert sich i. d. R. nur dann, 
wenn der Schuldner nicht leistet (daher: Eventualverbindlichkeit). In dieser Sub-
sidiarität der Haftung liegt der wesentliche Unterschied zu Krediten, die unbedingt 
getilgt und verzinst werden müssen. Zur zulässigen Höhe dieser Gewährleistungen  
s. Rn. 6. 
In der Praxis werden Kreditermächtigungen zumeist in besonderen Bestimmun- 

gen des Haushaltsgesetzes erteilt (vgl. Art. 110 II 1), Gewährleistungsermächtigun- 
gen auch in anderen (Spezial-)Gesetzen. Als Konkretisierung des Demokratieprin- 
zips hat dies zur Folge, dass das Parlament (der BT) über Grund und Höhe von  
Krediten und Gewährleistungen entscheiden muss (Art. 77 I 1; Beteiligung des BR 
über Art. 77 II–IV: i. d. R. sog. Einspruchsgesetze, Art. 77 Rn. 7 ff.). Art. 115 I for- 
dert insb. eine der Höhe nach bestimmte oder zumindest bestimmbare Gesetzes-
ermächtigung. Dieser staatsschuldenrechtliche Gesetzesvorbehalt bildet neben dem 
parlamentarischen Budgetbewilligungsrecht (Art. 110 Rn. 1, 8 f.) und dem parla-
mentarischen Budgetkontrollrecht (Art. 114 Rn. 2) den dritten demokratierelevanten 
Pfeiler des Haushaltsverfassungsrechts. 

Eine besondere haushaltspolitische Gesamtverantwortung hat der BT bei der Er-
teilung von Gewährleistungsermächtigungen (Art. 115 I F. 2), wenn diese einen er-
heblichen Umfang erreichen. Um diese Verantwortung des BT zu sichern, hat das 
BVerfG in mehreren grundlegenden Entscheidungen zu den „Euro-Rettungsschir-
men“ besondere Voraussetzungen aufgestellt: 
– Es genügt nicht, dass der BT eine „globale“ Gewährleistungsermächtigung er- 

teilt. Vielmehr muss er im Vollzug der Gewährleistung jeder ausgabenwirksa- 
men Hilfsmaßnahme des Bundes im Einzelnen vorab und konstitutiv zustimmen 
(BVerfGE 129, 124 [180]; 132, 195 [241 Rn. 110]; 135, 317 [402 Rn. 165]). 

– Erforderlich sind dazu grds. Verhandlungen und Beschlüsse im Plenum (Art. 38 
Rn. 9); eine Delegation an den Haushaltsausschuss oder ein Unterorgan ist insoweit 
unzulässig. Denn gem. Art. 38 I 2 i. V. m. Art. 77 I 1, Art. 110 II 1 und Art. 115 I hat 
jeder Abgeordnete ein Recht auf Beurteilung des Haushaltsentwurfs und auf Kon-
trolle von grundlegenden haushaltspolitischen Entscheidungen (BVerfGE 130, 318 
[347]). Darunter fallen auch die Gesetzentwürfe zu den „Euro-Rettungsschirmen“. 
Allerdings hat das BVerfG dem Gesetzgeber bei der Risikobewertung, für Schulden 

ausländischer Staaten einstehen zu müssen, einen – m. E. zu weiten – Einschätzungs-
spielraum belassen (BVerfGE 129, 124 [182 f.]; 132, 195 [242 f. Rn. 113]; 135, 317 
[405 Rn. 175]). 

Für die Höhe der Gewährleistungen enthält Art. 115 I F. 2 keine Begrenzung. Auch 
die „Schuldenbremse“ nach Art. 109 III und Art. 115 II findet keine Anwendung, da 
sie nur für Haushaltseinnahmen aus Krediten, also für die Nettoneuverschuldung, gilt 
(s. Rn. 4 ff.). Zur Begrenzung kann im Wesentlichen nur Art. 109 II herangezogen 
werden. Nach Ansicht des BVerfG kann sich eine Obergrenze für Gewährleistungser-
mächtigungen auch unmittelbar aus dem Demokratieprinzip des Art. 20 I und II erge-
ben. Eine solche Grenze könne jedoch allenfalls dann überschritten sein, wenn sich die 
Gewährleistungen im Eintrittsfall so auswirkten, dass die Haushaltsautonomie des BT 
jedenfalls für einen nennenswerten Zeitraum vollständig leerliefe (BVerfGE 129, 124 
[182]; 132, 195 [242 Rn. 112]; 135, 317 [405 Rn. 174]). 

 
III. „Schuldenbremse“ für den Bund (Abs. 2) 

 
Art. 115 II verfolgt den Zweck, die Neuverschuldung des Bundes durch Kreditauf-

nahmen zu begrenzen und damit zu einem sukzessiven Abbau der Gesamtverschul-
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dung des Bundes beizutragen. Auf Gewährleistungsermächtigungen findet Art. 115 II 
keine Anwendung (Rn. 6). 

Hintergrund von Art. 115 II ist die Erfahrung, dass – nicht nur – die demokratisch 
unmittelbar legitimierten Abgeordneten (Art. 38) dazu neigen, neben den Interessen 
„des Volkes“ vor allem ihre politischen Vorstellungen und die Wünsche ihrer (poten-
ziellen) Wähler in der Gegenwart in weitem Umfang verwirklichen zu wollen. Damit 
wird die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates häufig überstiegen. So sind in Bund 
und Ländern seit ca. 1970 ganz enorme Verschuldungsbeträge entstanden, deren  
Zinslasten und Tilgung gegenwärtige und künftige Generationen spürbar belasten 
(1,242 Bio. Euro allein für den Bund). Das ehemalige Staatsschulden-Verfassungsrecht 
(Art. 109 II, Art. 115 I 2 a. F. und entsprechende Vorschriften in den Landesverfassun-
gen) gebot dem keinen Einhalt. Daher wurde es i. R. d. Föderalismusreform von 2009 
durch die „Schuldenbremse“ der Art. 109 III und Art. 115 II ersetzt. 

Diese beiden Vorschriften sind zwar formell am 1.8.2009 in Kraft getreten, entfal- 
ten ihre schuldenbegrenzende Wirkung aber wegen Art. 143d I 3, 5 für den Bund erst 
seit 1.1.2016, für die Länder erst ab 1.1.2020. Für die Länder darf bis dahin das alte 
Staatsschuldenrecht (Rn. 5) weitergelten. 

Seit 1.1.2016 stellt sich die Verfassungslage für den Bund wie folgt dar: 
– Die für Bund und Länder unmittelbar geltende „Schuldenbremse“ des Art. 109 III 

wird durch Art. 115 II konkretisiert, allerdings nur für den Bund. 
– Art. 115 II 2 legt die Regelhöchstgrenze für die jährlichen Krediteinnahmen des 

Bundes fest. Krediteinnahmen sind die Geldzuflüsse, die aufgrund von Kreditge-
schäften zum Ausgleich des Bundeshaushalts verwendet werden (Nettoneuverschul-
dung; nicht berücksichtigt werden die Geldzuflüsse zur Umschuldung, darin besteht 
der Unterschied zu Art. 115 I, s. Rn. 2). Diese Krediteinnahmen dürfen in aller 
Regel 0,35 % des nominalen BIP nicht überschreiten; das ist die Summe der inlän-
dischen Wertschöpfung in aktuellen Marktpreisen. Dadurch ist das BIP abhängig 
von Veränderungen des Preisindex; es steigt bei Inflation und daraus folgend stei-
genden Marktpreisen und sinkt bei Deflation und deshalb sinkenden Marktpreisen. 
Danach hätte die Höchstgrenze der Regelneuverschuldung des Bundes bei einem 
nominalen BIP von 3,3 Bio. Euro (2010) etwa 12 Mrd. Euro betragen dürfen (tat-
sächlich: ca. 44 Mrd. Euro). 

– Art. 115 II 3 modifiziert die Regelverschuldungsgrenze (Satz 1 und 2) zu einer 
„atmenden Schuldenbremse“: Im Konjunkturabschwung darf der Bund seine Net-
toneuverschuldung erhöhen, muss sie jedoch im nächsten Konjunkturaufschwung 
entsprechend ausgleichen (Symmetriegebot). Zur Überwachung wird ein Kontroll-
konto geführt; i. Ü. bestehen Verfassungspflichten zur Rückführung und Tilgung 
(Art. 115 II 4). Näheres hat der Bund aufgrund von Art. 115 II 5 des Gesetzes  
zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes (G 115) v. 10.8.2009 (BGBl. I 
S. 2702) geregelt. 
Eine höhere Nettoneuverschuldung lässt Art. 115 II 6–8 in Notfällen zu (Natur-

katastrophen und außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates 
entziehen und die staatl. Finanzlage erheblich beeinträchtigen, etwa die Finanz- 
krise 2008/2009). Voraussetzung hierfür sind jedoch ein BT-Beschluss mit „Kanzler-
mehrheit“ (Art. 121 Rn. 2), ein Tilgungsplan und eine zeitlich angemessene Rück-
führung. 

 
IV. Weiterführende Literatur/Leseempfehlungen 

 
Siehe die Nachweise in Art. 104a Rn. 29. 
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Xa. Verteidigungsfall 
 
 

Art. 115a [Feststellung des Verteidigungsfalls] 
 
(1) 1Die Feststellung, daß das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird 

oder ein solcher Angriff unmittelbar droht (Verteidigungsfall), trifft der Bundes-
tag mit Zustimmung des Bundesrates. 2Die Feststellung erfolgt auf Antrag der 
Bundesregierung und bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. 

(2) Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen einem 
rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse ent-
gegen oder ist er nicht beschlußfähig, so trifft der Gemeinsame Ausschuß diese 
Feststellung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, 
mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder. 

(3) 1Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel 82 im Bun-
desgesetzblatte verkündet. 2 Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so erfolgt die Ver-
kündung in anderer Weise; sie ist im Bundesgesetzblatte nachzuholen, sobald 
die Umstände es zulassen. 

(4) 1Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die zustän-
digen Bundesorgane außerstande, sofort die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 
zu treffen, so gilt diese Feststellung als getroffen und als zu dem Zeitpunkt ver-
kündet, in dem der Angriff begonnen hat. 2Der Bundespräsident gibt diesen 
Zeitpunkt bekannt, sobald die Umstände es zulassen. 

(5) 1 Ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird das Bun-
desgebiet mit Waffengewalt angegriffen, so kann der Bundespräsident völker-
rechtliche Erklärungen über das Bestehen des Verteidigungsfalles mit Zustim-
mung des Bundestages abgeben. 2Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 
tritt an die Stelle des Bundestages der Gemeinsame Ausschuß. 

 
 

Art. 115b [Befehls- und Kommandogewalt] 
 
Mit der Verkündung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Komman-

dogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über. 
 
 

Art. 115c [Erweiterte Kompetenz des Bundes] 
 
(1) 1Der Bund hat für den Verteidigungsfall das Recht der konkurrierenden 

Gesetzgebung auch auf den Sachgebieten, die zur Gesetzgebungszuständigkeit 
der Länder gehören. 2Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. 

(2) Soweit es die Verhältnisse während des Verteidigungsfalles erfordern, kann 
durch Bundesgesetz für den Verteidigungsfall 
1. bei Enteignungen abweichend von Artikel 14 Abs. 3 Satz 2 die Entschädigung 

vorläufig geregelt werden, 
2. für Freiheitsentziehungen eine von Artikel 104 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 

Satz 1 abweichende Frist, höchstens jedoch eine solche von vier Tagen, für 
den Fall festgesetzt werden, daß ein Richter nicht innerhalb der für Normal-
zeiten geltenden Frist tätig werden konnte. 
(3) Soweit es zur Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden 

Angriffs erforderlich ist, kann für den Verteidigungsfall durch Bundesgesetz mit 
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